
Beschlüsse der 5. Sitzung des Gemeinderates vom 25.05.2021 
 
 
Beschlussnummer: GR/044-2021 
 
Der Gemeinderat beschließt, die Notauslagerung der Grundschule „4 Jahreszeiten“ um 24 
Monate zu verlängern und am Neubau einer Grundschule mit Einfeldsporthalle in Deutzen  
festzuhalten. 
 
Abstimmungsergebnis  
  

gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister 

davon anwesend: 14 und der Bürgermeister 

Ja-Stimmen: 14 

Nein-Stimmen: 1 

Stimmenthaltungen: - 
 
Beschlussnummer: GR/045-2021 
 
Der Gemeinderat beschließt, den Elternanteil der Kosten für den freigestellten Schülerverkehr 
von Deutzen nach Neukieritzsch (pro Schüler 100,00 Euro) für das Schuljahr 
2021/22 für 47 Schüler zu übernehmen. 
 
 
Abstimmungsergebnis  
  

gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister 

davon anwesend: 14 und der Bürgermeister 

Ja-Stimmen: 15 

Nein-Stimmen: - 

Stimmenthaltungen: - 

  

Beschlussnummer: GR/043-2021 
 
Der Gemeinderat beschließt den Einsatz von Frau Sabine May als Bauamtsleiterin ab dem  
01.06.2021. 
 
Abstimmungsergebnis  
  

gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister 

davon anwesend: 14 und der Bürgermeister 

Ja-Stimmen: 15 

Nein-Stimmen: - 

Stimmenthaltungen: - 
 
 
 
 
 



Beschlussnummer: GR/051-2021 
 
Auf der Grundlage des § 88 und § 88b der SächsGemO vom 03.03.2014 in der derzeit gültigen 
Fassung und der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik – KomHVO-Doppik vom 
10.12.2013 in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 25.05.2021 den Jahresabschluss 2015 der Gemeinde Neukieritzsch wie folgt festgestellt. 
 
 
 

1.  Bilanzsumme      84.594.618,12 € 
1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf   

 - das Anlagevermögen    78.845.132,86 € 
 - das Umlaufvermögen         5.186.002,91 € 
 - die Rechnungsabgrenzungsposten          563.482,35 € 

1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf   
 - die Kapitalposition    59.233.312,86 € 

 - die Sonderposten    
       

16.464.372,47 € 
 - die Rückstellungen         1.291.272,75 € 
 - die Verbindlichkeiten        7.315.912,75 € 
 - die Rechnungsabgrenzungsposten           289.747,29 € 

      
2.  Ergebnisrechnung     

 Gesamtergebnis    922.905,65 € 
2.1. davon ordentliches Ergebnis   1.030.008,18 € 

 - Summe der ordentlichen Erträge   14.761.532,47 € 
 - Summe der ordentlichen Aufwendungen     13.731.524,29 € 

2.2. davon außerordentlichen Ergebnis   -      107.102,53 € 
 - Summe der außerordentlichen Erträge         942.870,52 € 
 - Summe der außerordentlichen Aufwendungen       1.049.973,05 € 

      
3. Finanzrechnung     
 Zahlungsmittelsaldo gesamt   -892.360,38 € 
3.1. davon Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 735.940,87 € 

 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.712.188,28 € 

 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.976.247,41 € 
3.2. davon Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit -1.808.446,75 € 

 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  1.627.633,40 € 

 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  3.436.080,15 € 
3.3. davon Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit -292.562,19 € 

 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit         75.825,13 €  

 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  368.387,32 € 
3.4. davon Zahlungsmittelsaldo haushaltsunwirksame Vorgänge 472.707,69 € 

 
Der Prüfbericht der örtlichen Rechnungsprüfung über den Jahresabschluss ist dem Beschluss 
als Anlage beigefügt. 
 
Die Gemeinde Neukieritzsch wird beauftragt, dem LRA Landkreis Leipzig diesen Beschluss 
unverzüglich anzuzeigen und zusammen mit dem Jahresabschluss ortsüblich bekannt zu 
geben. In der Bekanntgabe ist daraufhin zu weisen, dass der Jahresabschluss mit 



Rechenschaftsbericht und Anhang auf der Homepage der Gemeinde Neukieritzsch ab 
31.05.2021 öffentlich ausliegt. 
 
Abstimmungsergebnis  
  

gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister 

davon anwesend: 14 und der Bürgermeister 

Ja-Stimmen: 15 

Nein-Stimmen: - 

Stimmenthaltungen: - 

Beschlussnummer: GR/042-2021 
 
Der Gemeinderat beschließt, den Zuschlag für das Bauvorhaben „Ersatzneubau Kita „Kleine 
Strolche“, hier Los 2 - Rohbauarbeiten, wie folgt zu vergeben: Die Firma Baugeschäft Ralf 
Gallasch aus Lossatal, unterbreitete im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung nach 
VOB/A das wirtschaftlichste Angebot in Höhe von 707.154,04 € brutto. 
 
Abstimmungsergebnis  
  

gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister 

davon anwesend: 14 und der Bürgermeister 

Ja-Stimmen: 15 

Nein-Stimmen: - 

Stimmenthaltungen: - 
 
Beschlussnummer: GR/046-2021 
 
Der Gemeinderat beschließt, den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle Bornaer Str. B176 
in Neukieritzsch und die schrittweise Vergabe der Planungsleistungen gemäß §18 HOAI auf 
Grund einer freihändigen Vergabe an das Ingenieurbüro UKAM GmbH aus Borna für die LPH 
1-4 HOAI inkl. zugehöriger Vermessungsarbeiten für 10.238,66 € zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis  
  

gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister 

davon anwesend: 14 und der Bürgermeister 

Ja-Stimmen: 15 

Nein-Stimmen: - 

Stimmenthaltungen: - 
 
Beschlussnummer: GR/047-2021 
 
Der Gemeinderat beschließt, den Auftrag für Planungsleistungen nach HOAI, LP 1-4, zum 
Ausbau der Saarstraße im Ortsteil Deutzen an das Ingenieurbüro HSP aus Zwickau zu 
erteilen. 

 
 
  



Abstimmungsergebnis 
  

gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister 

davon anwesend: 14 und der Bürgermeister 

Ja-Stimmen: 15 

Nein-Stimmen: - 

Stimmenthaltungen: - 
 
Beschlussnummer: GR/048-2021 
 
Der Gemeinderat beschließt, den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle An der Kirche im 
OT Deutzen und die schrittweise Vergabe der Planungsleistungen gemäß §18 HOAI auf 
Grund einer freihändigen Vergabe an das Ingenieurbüro UKAM GmbH aus Borna für die LPH 
1-4 HOAI inkl. zugehöriger Vermessungsarbeiten für 7.855,96 € zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis  
  

gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister 

davon anwesend: 14 und der Bürgermeister 

Ja-Stimmen: 15 

Nein-Stimmen: - 

Stimmenthaltungen: - 

Beschlussnummer: GR/049-2021 
 
Der Gemeinderat beschließt, den barrierefreien Ausbau der Bushaltestelle Glück-Auf-Straße 
im OT Lobstädt und die schrittweise Vergabe der Planungsleistungen gemäß §18 HOAI auf 
Grund einer freihändigen Vergabe an das Ingenieurbüro UKAM GmbH aus Borna für die LPH 
1-4 HOAI inkl. zugehöriger Vermessungsarbeiten für 7.133,05 € zu vergeben. 
 
Abstimmungsergebnis  
  

gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister 

davon anwesend: 14 und der Bürgermeister 

Ja-Stimmen: 15 

Nein-Stimmen: - 

Stimmenthaltungen: - 
 
Beschlussnummer: GR/050-2021 
 
Der Gemeinderat beschließt, den Zuschlag für das Bauvorhaben „Trockenlegung/Erneuerung 
Schmutzwasserleitung/Anbau Aufzug – Grundschule Lobstädt“, Los 02 
Rohbau/Trockenlegung, wie folgt zu vergeben: 
Die Firma HAVO-Bau GmbH aus Borna OT Zedtlitz unterbreitete im Rahmen einer 
öffentlichen Ausschreibung nach VOB/A das wirtschaftlichste Angebot in Höhe von 
538.367,96€ Brutto. 
 
 
  



Abstimmungsergebnis 
  

gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister 

davon anwesend: 14 und der Bürgermeister 

Ja-Stimmen: 15 

Nein-Stimmen: - 

Stimmenthaltungen: - 
 

 
Beschlussnummer: GR/052-2021 
 
Der Gemeinderat beschließt, den Verkauf von einer Tfl. des Flurstücks 61/3 der Gemarkung 
Neukieritzsch. Die Teilfläche hat eine Größe von ca. 4440,95 m², verkauft wird nach 
aktuellen Bodenrichtwerten: 
ca. 1208,72 m² zum Preis von 10,00 €/m² 
ca. 3232,20 m² zum Preis von 1,30 €/ m². 
Sämtliche Kosten, die mit dem Verkauf im Zusammenhang stehen, trägt der Käufer. 
Mit dem Verkauf wird der Bürgermeister, Herr Hellriegel oder die Sachbearbeiterin 
Liegenschaften, Frau Meinhold beauftragt. 
 
Abstimmungsergebnis  
  

gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister 

davon anwesend: 14 und der Bürgermeister 

Ja-Stimmen: 9 

Nein-Stimmen: 5 

Stimmenthaltungen: 1 

  

Beschlussnummer: GR/053-2021 
 
Der Gemeinderat beschließt, den Verkauf der Flurstücke 49 und 49 a der Gemarkung 
Großzössen. Der Kaufpreis entspricht dem Verkehrswert gemäß Gutachten. Im Kaufvertrag 
sind eine Sanierungsverpflichtung mit Zeitrahmen und ein Rückkaufsrecht bei Nichterfüllung 
zu verankern. Alle anfallenden Kosten trägt der Käufer. Mit dem Verkauf wird der 
Bürgermeister, Herr Hellriegel oder die Sachbearbeiterin Liegenschaften, Frau Meinhold, 
beauftragt 
 
Abstimmungsergebnis  
  

gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister 

davon anwesend: 14 und der Bürgermeister 

Ja-Stimmen: 13 

Nein-Stimmen: 2 

Stimmenthaltungen: - 
 
Beschlussnummer: GR/054-2021 
 
Der Gemeinderat beschließt, den Tausch folgender Flächen: 
Flurstück 39/25 mit einer Größe von 15 m² mit 



Teilflurstück aus 56/14 mit einer Größe von 15 m² 
Es liegt bereits eine Vereinbarung zwischen beide Vertragsparteien vor, sich sämtliche 
Kosten, die mit dem Tausch in Zusammenhang stehen, zu teilen. 
Mit dem Tauschvertrag wird der Bürgermeister, Herr Hellriegel oder die Sachbearbeiterin 
Liegenschaften, Frau Meinhold, beauftragt. 
 
 
Abstimmungsergebnis  
  

gesetzliche Anzahl der Mitglieder: 17 und der Bürgermeister 

davon anwesend: 14 und der Bürgermeister 

Ja-Stimmen: 15 

Nein-Stimmen: - 

Stimmenthaltungen: - 
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